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Amtliches

erkündigungsvlatt
für den Amtsbezirk Durlach

Nr . 23 Samstag , de« 14. April 1917 .

Nachtrags -Bekanntmachung
Nr . l - . 888/3 17 . KM.A.

z« der Bekanntmachung Nr . 6ü . II. 888/7 . I « .
K .R A . vom 8 . August LSI« , betr. Höchstpreise

nnd Beschlagnahme von Leder.
Vom 1 . April 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
- es Königlichen Kriegsministeriums auf Grund des Ge¬
setzes Mer den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1861 in
Verbindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1916
(Reichs -Gesetzbl. S . 813) , in Bauern auf Grund der Aller¬
höchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914, den Uebergang
der vollziehenden (Äwalt auf die Militärbehörde betref¬
fend , ferner des Gesetzes betreffend Höchstpreise vom 4 .
August 1914 (Reichs-Gesetzbl . S . 339) in der Fassung vom
17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl . S . 616) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen über die Aendernng dieses
Gesetz . s vom 21 . Januar 1915, 23 . September 1916 und
23 . März 1916 (Reichs-Gesetzbl . 1916 S . 26, 663 und 1916
S . 183)

' ferner der Bekanntmachung über die Sicherstel¬
lung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1916 ( ReichS -Gesetz -
blatt S . 367) in Verbindung mit den Ergänznngsbekannt -
machungen vom 9. Oktober 1915 und vom 26. November
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 646 und 778) und vom 14. Sep¬
tember 1916 (Reichs- Gesetzbl . S . 1019) mit dem Bemerken
zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß Zuwiderhandlun¬
gen nach den in der Anmerkung abgedruckten Bestimmun¬
gen bestraft werden , soweit nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen angcdroht sind ? Auch kann der' Betrieb des Handelsgcwerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23. September 1916 (Reichs-Gesetzbl . S . 663) unter¬
sagt werden .

' Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld -
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafenwird bestraft :

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet:
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages

ausfordert , durch den die Höchstpreise überschrittenwerden, oder sich zu einem solchen Vertrage erbieten
3 . wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung

( 88 2 , 3 des Äesetzes , betreffend Höchstpreise ) betrof¬
fen ist, beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört :

4 . wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum
Verkauf von Gegenständen, für die Höchstpreise fest¬
gesetzt sind , nicht nachkommt :

6 . wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise
festgesetzt sind , den zuständigen Beamten gegenüber
verheimlicht:

6 . wer den nach 8 6 des Gesetzes , betreffend Höchst¬
preise , erlassenen Ausführungsbestimmungen zu¬widerhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1
oder 2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des
Betrages zu bemefsen , um den der Höchstpreis überschritten
worden ist oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten
werden sollte : übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark,so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umständekann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages
ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummern 1 oder 2 kann neben der
Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten- es Schuldigen öffentlich bekannt zu machen ist : auch kann
neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehren¬
rechte erkannt werden.

" Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all--gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬
straft :

1. . . . . .
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei»

seiteschasst , beschädigt oder zerstört, verwendet, ver -

Artikel I.

8 6 der Bekanntmachung Nr . El, . II. 888/7 . 16. K .R .A .,betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder vom
8 . August 1916 erhält folgen- e Fassung :

Z 6. Beschlagnahme.
2 ) Die im 8 3 aufgeführtcn Leöerarten sind in jederForm , soweit sie sich im Eigentum , Besitz oder Gewahr¬

sam einer Gerberei , Zurichterei oder Gcrbervcreinigung
befinden , beschlagnahmt.

b) Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung oder
Ablieferung des nach Buchstabe 2 dieses Paragraphen be¬
schlagnahmten Leders der Arten lfdr . Nr . 1 bis 21a ein¬
schließlich und lfdr . Nr . 26 bis 64 einschließlich in folgen¬den Fällen erlaubt :

1 . Auf Grund schriftlicher Anweisung des Leder-Zu -
wcisungs -Amtes der Kriegs -Nohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin^ 9, Budapester Straße 11/12.

Die Anweisungen des Leder-Zuweisungs -Amtes
haben vor allen anderen auf beschlagnahmtes Leder
bezüglichen Lieferungsverpflichtnngen den Vor¬
rang .

Anmerkung: Anträge der Firmen auf Ausstellung solcherAnweisungen sind zwecklos. Di« Anweisungen werden ledig¬
lich auf Grund amtlicher Feststellung des Bedarfs amtlicherBeschaffungsstellen erteilt .

2. Bon einer Gerberei an die für sic zuständige Ger¬
bervereinigung für Heeres - oder Marinebedarf .

Welche Gerbervcrcinigung für Heeresbedarf zu¬
ständig ist, wird im Zweifel durch das Leder-Zn -
weisungs -Amt endgültig entschieden .

3 . Von einer Gerberei oder Gcrbervereinigung auf
unmittelbare Bestellung einer der folgenden Be ->
schäffunMt eilen der deutschen Heeres - und Marinc -
verivaliung an diese Beschaffungsstellen :

Kriegs - oder Reserve-Bekleidungsämter (ein¬
schließlich Bekleidungs -Depot Nürnberg ) ,

Artilleriewerkstättcn ,
Marine -Beklcidungsämter ,
Kaiserliche Wersten ,
Kaiserliche Torpedo - Werkstatt,
Kaiserliche Marine - Tepotinspektion ,
Friedrich Krupp Aktiengesellschaft in Essen .

c) Alle nach Buchstabe 2 dieses Paragraphen beschlag¬
nahmten Lederarten , also auch die unter Nr . 22 bis ein¬
schließlich 25 Ser Preistafel aufgeführtcn , dürfen aufGrund eines vom Leder-ZuweisunMAmt der Kriegs «
Rohstoff -Abteilung ausgestellten Freigabeschcines ver¬
äußert oder geliefert werden .

Anmerkung: „Die Ausweise für beauftragte Liefererverlieren mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung ihreGültigkeit . Die auf solche Austveise bestellten und beim In »
krasltrete» dieser Bekanntmachung noch im Lager der Gerbe¬rei oder Gcrbervereinigung befindlichen Ledermengen dürfen
also nur noch unter den unter I> und a gekennzeichneten Vor¬
aussetzungen geliefert werden .

Kann infolgedessen ein beauftragter Lieferer die von ihmübernommenen Liescrungsverpflichtungen nur zum Teil er¬
fülle» , so soll er dem Auftraggeber unverzüglich Nachweisen .

kaust oder kaust oder ein anderes Veräußerungs¬oder Erwerbsgeschäst über ihn abschließt :
3 . wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu¬widerbandelt :
4 wer den nach 8 5 erlassenen Aussührungsbestimmun -

gen zuwiderbandelt.
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wieviel Leber er auf dem Ausweis bereits erkalten Kat . welche
Teilmenge der Bestellung er fertigstellen kann und wieviel
Leder er für den Nest der Bestellung noch braucht . Die amt¬
liche Beschaffungsstelle , die den Auftrag erteilt Kat , wirddann , soweit erforderlich , die Zuweisung von Leder bei demLeder - Zuwcisungs -Amt beantragen .

ck) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der fol¬
genden Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des be¬
schlagnahmten Leders an daS Leder -ZuweisungS -Amt (Ab¬
teilung LedermelLestelle ) , bei welchem auch die Vordrucke
zu den Freigabeanträaen erhältlich find , zu richten :

1 . Das Leder , dessen Freigabe beantragt wird , muß
versandfertig vorliegen, ' ausgenommen sind nur
Helmleder , sowie die unter lfdr . Nr . 20 bis 25 und
lg bis 54 genannten Arten, ' diese letzteren Leder
müssen fertiggegerbft brauchen jedoch noch nicht zu -
gcrichtet zu sein .

2. Die Antragsteller haben nach Einreichung des
FreiaabcanlragcS , das in diesem auigesührte Le¬
der so lange zur Verfügung des Ledcr -Zmvet -
sungs -Amtes zu halten , bis sie in den Besitz des
Freigabefcheines gelangt sind, ' sie dürfen es auchan amtliche BeschaffungSsicÜcn nicht ohne Zustim¬
mung des Leder -Zuwcisungs -Amtes veräußern .

3. F-rcigegcbeues Leder , das nicht innerhalb zumierMonate (gerechnet von dem Datum des Freigabe¬
fcheines ) zur Verwendung für Privatzwccke oder
den mittelbaren Bedarf der Kriegsindustrie veräu¬
ßert und abgeliesert worden ist , ist der Beschlag¬nahme wieder verfallen , ebenso dasjenige srei -
gegebene Leder , das ohne Zustimmung des Leder -
Zuweisungs -AmteS in Leder anderer Art umge -
wandelt wird .

4. Frcigegeöencs Leder darf ohne Zustimmung des
Lcder -Zuweisuugs -Amtes weder an amtliche Be¬
schaffungsstellen der Heeres - oder Marinevcrwal -
tnng , noch an beauftragte Lieferer derselben zur
Verwendung für Kricgslieferungen veräußertwerden . Die Gerbereien , Gerbervereinigungenund Zurichtereien haben beim Verkauf freigege¬benen Leders ihre Abnehmer auf diese Vorschrifthinzuweisen .

e) Vorbedingung für alle nach Buchstabe ft und e
dieses Paragraphen erlaubten entgeltlichen Veräußerun¬gen ist, daß die durch die U 2 bis 4 festgesetzten Preisenicht überschritten werden .

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkäufefreigcgebenen Leders nach dem Auslande innerhalb der
Geltungsdauer der Ausfuhrbewilligung .

i ) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die
amtlichen Beschaffungsstellen der Heeres - oder Atarine -
verwaltung oder mit dem Empfang des Freigabefcheinesfür die betreffende Ledermengc erloschen .

Artikel II.
Die Bekanntmachung tritt mit dem 1 . April 4917

in Kraft .

Karlsruhe , den 4 . April 4947.
Der Stellvertretende Kommandierende General :

Jsbcrt , Generalleutnant .

Bekanntmachung über den Verkehr mit
Zentrifugen nnd Buttermaschinen .

Vom 24 . Mär ; 1947 .
Bus Gruid des tz 48 der Bekanntmachung über Speise¬fette vo n 20 . Juli 4946 ( Re >cht - Gesetzbl Z 755 ) in Ver¬

bindung mir 8 I rer B ° käm .tmachnng über die Errichtungeines Kriezsernährungsamts vom 22 . Mai 1946 ( Reichs-
Gefttzbl . S - 402) wird verordnet :

8 4 -
Zentrifugen im Sinne dieser Verordnung sind Maschinen ,die im Sck>!euderoe >fahnn die Milch in Sahne (Nahm ) und

Magermilch trennen
Die Borschuft m dieser Verordnung gelten auch für Teile

und Erfatzfiücke von Zeatrllugen und Buttermaschinen .
8 2.

Wer Zentrifugen oder Buttermaschinen zu Eigentumoder zur Benutzung entgeltlich oder unentgeltlich erwerben
Null , bedarf dazu ein . S Bezugscheins .

Der Bezugschein wird auf Antrag von dem für den Ort
der gewerblichen Niederlassung oder , in Ermangelung einer
solchen, für den Woh sitz des Erwerbers zuständigen Kom¬
munalverband nach Prüfung des B dürfnisses erteilt . Er
muß reu Namen terjenjgen Person ang -. ben , für die er er¬teilt ist. Ec ist nicht übertragbar Die Nichtübertragbarkeit
ist auf ihm kenntlich zu machen .

8 3
Die Abgabe und der Erwerb (tz 2 Abs. 1 ) von Zentri¬fugen oder Buttermaschinen darf nur gegen Aushändigungde; Bezugscheins erfolgen .
Ter Veräußerer hat die empfangenen Bezugscheine durchdeutlichen V .rmerk (Lochen oder dergleichen ) ungültig zu

macken , zu sammeln und am 1 . jedes Monats an den Kom-
munalverband abzuliesern , in dessen Bezirk er seine gewerb -
liche Niederlassung oder , in Ermangelung einer solchen, seinen '
Wohnsitz Kal.

8 4
Wer nn B triebe seines Gewerbes Zentrifugen oder

Buttermaschinen abgibt oder deren Abgabe vermittelt , hatüber den B stand und die Abgabe oder ine Vermittlung der
Abgabe Bücke : zu sichren . Die Bücher müssen ersetzen lassen,welche Vorräte an Zentrifugen und Buttermaschinen vor¬
handen sind, wann und von wem sie bezogen , sowie wann ,und an wen sie abgegeben oder vermittelt sindDie im Abs l bezeichneten Peisonen haben einen Ab¬druck dieser Verordnung in ihren Geschäftsräumen sichtbar
auszuhängcn .

8 5.
Die von dem zuständigen Kommunaloerband oder der

Poltz i beaustrvgte » oder zugezogenen Personen sind befugt, ^in die Geschäftsräume , in denen Zentrifugen oder Butter¬
maschinen ausöewahrt oder sesigehriten werden , jederzeit ein¬
zutreten , daselbst Besichtigungen vorzunehmen und die Bücher
sowie sonstige Geschästeaufteichnungen der im Z 4 Abs 1 be-
zeichncten . Personen einznsetzen . Die Unternehmer sind ver¬
pflichtet , den Beauftragten des Kommunalverbandes oder der
Polizei etwa weiter erforderliche Auskünfte zu geben .

8 6 .
Es ist verboten :
1 . in per iodischen Druckschriften oder sonstigen Mitteilungen ,die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt '

sind, Zentrifugen oder Buttermaschinen zur Veräuße¬
rung oder Benutzung anzubietrn ;2 Zentnfugen oder Buttermaschinen in Schaufenstern -
au - zustellen .

8 7.
Der Handel mit Zentrifugen und Buttermaschinen im

Umherzichsn ist verboten .
Es ist ve boten , am Orte der gewerblichen Niederlassungvon Haus zu Haus oder außerhalb des Ortes der gewerb -

licken Niederlassung Zentrifugen ober Buttermaschinen feil¬
zubieten oder Bestellungen bei anderen Personen als bei
Kaufleuten . die mit solchen Gegenständen Handel treiben ^aufzusuchen

8 3.
Die Kommunalvcrsiände können anordncn , daß Perm en,.die Z ntrifugen oder Buttermaschinen im Besitze kaben , siedem Kommunalverband oder einer von ihm bestimmtenStelle anzeigen Sie können die hiernach erforderlichen Be¬

stimmungen treffen .
8S .

Die Reichsstclle für Speiseset ! e kann weitere Bestim¬
mungen über den Verkehr mit Zentrifugen und Butter¬
maschinen tz essen und Ausnahmen zu ' asftn .

Die Landes <enira !behöidcn können Bestimm : ngen zurAusführung dieser Verordnung erlassen
8 40.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrisien dieser Ver¬
ordnung oder die auf Grund dieser Verordnung getroffenem
Bestimmungen werden nach 8 35 Nr 4 der Bekanntmachungüber Sp . iscfelte vom 20 . Juli 4916 (Re chs- Gesetzbl. S 755)mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis -
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft .

8 11
Die ' eVerordnung tritt mit dem 25 . März 1917 in Kraft .Berlin , den 24 . März 49l7

Der Präsident des KFegsei nährungsamts :
von Batocki

Tagesordnung
für die am

Donnerstag , den IS . April 1917 ,
vormittags 9 Uhr , stati findende

Bezirksr als - Sitzung .
I . Oeffentliche Sitzung :

L. Verwaltungsrechtsstreitigkeiten :
Keine .

N Vsrwaitungssachen :
1 . Verzug der Angrenzer zu den Herstellungskosten

der Ettlingerstraße .
2 . Gesuch der Albert Kohlmann Ehefrau um Ge -

nehmigu - g zum Betrieb de 'r Schankwirtschaft
mit Branntweinschank zum „ Schweizerhaus "
in Durlach .

ll . Nicht öffentliche Sitzung :
1 . Unterstützung von Familien der in den Heeres¬

dienst eingetretenen Mannschaften
2 Ernennung von Sachverständigen zur Ab¬

schätzung der auf polizeiliche Anordnung zutötenden Tiere
3 Abhörbefcheid zur Sparkassenrechnung von Kö¬

nigsbach für 1913 und 1914
4 . Abhörbefcheid zur Rechnung des Ortsviehver - -

sicherungsvereins Langensteinbach für 1914 .
Dur ! ach . den 13 April 1917

Großherzogliches Bezirksamt .

Druck und Verlag von Adolf Du PS in Durlack .
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